
 

Bund der Selbständigen / Deutscher Gewerbeverband 
Landesverband Hamburg e.V. 
Rathausstraße 3 
 
20095 Hamburg 
 
 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
Ich beantrage die Aufnahme als Mitglied im BDS / DGV 

Bund der Selbständigen / Deutscher Gewerbeverband, Landesverband Hamburg e.V.
 

   

 Familienname  

 Titel, Vorname  

 Telefon (privat)  

 Geburtsdatum  

 Wirtschaftszweig  

 Firmenname  

 Firmenanschrift (Straße)  

 Firmenanschrift (PLZ, Ort)  

 Telefon (Firma)  

 Telefax (Firma)  

 Internet  

 E-Mail  

 Handelsreg.-Nr.                     eingetragen: ja / nein  

 Datum der Geschäftsgründung:  
 
 
________________________________________  

Ort, Datum 

 
Abbuchungsauftrag für Lastschriften: 
Kreditinstitut:     ________________________________  
Ort:                    ________________________________  
Kontonummer:  ________________________________  
Kontoinhaber:   ________________________________  
Bankleitzahl:     ________________________________  

 
Sollten Sie noch keinen Kontakt zu BDS/DGV-Mitgliedern 
haben, sind Ihnen die Vorstandsmitglieder bei der Verein-
barung von Referenzgesprächen mit gleichgesinnten BDS-
Mitgliedern behilflich. 

Ich bitte hierzu um Unterstützung. 

                 ja                          nein 
 

Die Mitgliedsbeiträge bilden eine wichtige Einnahmequelle 
für den Verband, um seine Ziele zu realisieren. 

  120,-- EUR   Jahresbeitrag (bis 19 Beschäftigte) 

  240,-- EUR   Jahresbeitrag (ab 20 Beschäftigte) 
 

Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 

    60,-- EUR   (bis 19 Beschäftigte) 

    80,-- EUR   (ab 20 Beschäftigte) 

Die Satzung sieht eine Mindestmitgliedschaftsdauer von
2 Jahren vor. 

Die Satzung erhalten Sie zusammen mit Ihrer Mitglied-
schaftsbestätigung. 

 
 
________________________________________  

Stempel / Unterschrift 

 
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die vom BDS / 
DGV e.V. für mich bei Ihnen eingehenden Lastschriften zu 
Lasten meines Kontos einzuziehen. 
 
 
 
_____________________________________________  

Stempel / Unterschrift

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung einmal nicht aufweisen sollte, besteht für das kontoführende Kreditinstitut keine 
Verpflichtung zur Einlösung 


